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Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der 
Sitzung vom 18.08.2022 
 

Zusammenfassung: 
In jeder Sitzung ist über den Ausführungsstand der Beschlüsse der vorherigen Sitzungen zu 
berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschließend bearbeitet ist, ist der Bericht 
kontinuierlich fortzuführen und ggf. Hinderungsgründe anzugeben.  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 
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Sachverhalt: 
 
Top 14 - Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. v. Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden. 
Kindertagesstätten; hier: Entwicklungsprognose für den Kita-Bedarf 
 
Beschluss: 
Der ASJS empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt 
und die Stadtvertretung beschließt,  
eine prognostische Abschätzung für die Kita-Bedarfsplanung in Auftrag zu geben.  
 
Der Schulverband wird gebeten, den Auftrag für das dieser Beschlussvorlage 
beigefügte Angebot der Firma GERTZ GUTSCHE RÜMENAPP um den Baustein 3 
„Anzahl Kita – Kinder“ zu erweitern. Die Kosten werden dem Schulverband erstattet.  
 
Dem Auftragnehmer wurden alle relevanten Daten für den KiTa-Bereich mittgeteilt um eine 
Auswertung für eine prognostische Abschätzung der KiTA-Bedarfe ermitteln zu können. 
Berücksichtigt wurde hierbei auch die aktuell bekannten Planungen für die kommenden 
Jahre (z.B. Neubau Seedorfer Straße).  

 
Top 7 - Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. v. Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden. 
Kindertagesstätten; hier: Finanzierungsvereinbarungen 
 
Beschluss: 
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Der ASJS empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, der Hauptausschuss 
empfiehlt, die Stadtvertretung beschließt, 
im Falle des Verkaufes der Räumlichkeiten der Kita St.Petri im Hasselholt von 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Petri an die Stadt Ratzeburg, den 
Kita-Trägern der Montessori Nord gGmbH sowie der Kirchengemeinde St. Petri 
die Finanzierungsvereinbarung gemäß Entwurf zuzusichern. 
 
Die Stadtvertretung hat in Ihrer Sitzung am 19.09.2022 einstimmig beschlossen. Den 
betroffenen Trägern wurde der Beschluss mitgeteilt. Eine finanzielle Unterstützung bei einer 
Unterdeckung der Mietkosten sei somit gegeben.  
 
Am 12. Oktober wurde der Kirchengemeinde St. Petri ein weiterer Sachstand mitgeteilt. Das 
Grundstück im Hasselholt 22 wurde der Kirchengemeinde im Jahre 1971 zum Betrieb der 
Kindertagesstätte unentgeltlich durch die Stadt Ratzeburg überlassen. Vertraglich wurde 
geregelt, dass das Grundstück nach Nutzung wieder zurück zu übereignen ist. Das 
Grundstück fällt somit unentgeltlich wieder in dem Eigentum der Stadt Ratzeburg. Das 
Gebäude gehört der Kirchengemeinde St. Petri. Die Entschädigung fällt anhand des 
Verkehrswertgutachtens durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis 
Herzogtum Lauenburg aus. Ein Erbpachtzins muss demnach nur noch für das Grundstück in 
der Seedorfer Straße verhandelt werden. 
 
Top 8 - Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. v. Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden. 
Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung in der Heilerziehungspflege (PiA HEP) 
 
Beschluss: 
Die Stadt Ratzeburg finanziert, beginnend ab dem 01.08.2022 die praxisintegrierte 
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin / zum Heilerziehungspfleger (PiA HEP) durch 
Übernahme des Aufwands des Trägers (Arbeitgeberbrutto).  
Im Falle zukünftiger Kostenbeteiligungen anderer Stellen reduziert sich der städtische 
Anteil entsprechend.  
Pro Einrichtung und Ausbildungsjahr wird maximal wahlweise eine PiA HEP  
oder eine PiA gefördert.  
Förderanträge sind bis zum 30.09.des laufenden Jahres für das Folgejahr zu stellen. 
Haushaltsmittel für die Finanzierung von zwei PiA HEP im Haushaltsjahr 2022 stehen 
zur Verfügung. 
 
Alle Kindertagesstätten sowie deren Träger wurden schriftlich über den einstimmigen 
Beschluss der STV. vom 19.09.2022 informiert. 
 
Top 10 - Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. v. Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden. 
Lauenburgische Gelehrtenschule; hier: Einführung eines elektronischen 
Bezahlsystem in der Mensa 
 
Beschluss: 
Der ASJS beschließt, zusätzlich zur Möglichkeit der Barzahlung ein elektronisches 
Bezahlsystem in der Mensa der Lauenburgischen Gelehrtenschule einzuführen. Die 
Verwaltung wird beauftragt, die Kosten in das neue Haushaltsjahr 2023 einzustellen. 
 
Der Hauptausschuss beschloss in seiner Sitzung am 05.09.2022 einstimmig, kein 
elektronisches Bezahlsystem zusätzlich zur Möglichkeit der Barzahlung in der Mensa der 
Lauenburgischen Gelehrtenschule einzuführen. Vorangegangen war, dass nach Empfehlung 
des ASJS und nachgereichter Referenzvorlage der Beschlussvorschlag geändert werden 
sollte.  
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